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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.02.2026

(1) Die Bau.uchtlinie ist jene Linie, die durch oberirdische Bauten gegen die Verkehrs.äche hin nicht überschritten

werden darf.

(2) Die Baulinie ist jene Linie, an die ein oberirdischer Bau gegen die Verkehrsfläche herangebaut werden muss.

(3) Baugrenzlinien sind Linien gegenüber anderen Flächen als Verkehrs.ächen, die durch oberirdische Bauten nicht

überschritten werden dürfen.

(4) Die Bau.uchtlinie oder die Baulinie ist unter Bedachtnahme auf die besonderen örtlichen Erfordernisse

festzulegen; dabei sind insbesondere das gegebene oder beabsichtigte Orts- und Straßenbild zu berücksichtigen. Ihr

Abstand soll von der Achse der Verkehrs.äche nach Tunlichkeit wenigstens zwei Drittel der für das oberste Gesimse

oder die oberste Dachtraufe festgelegten Höchsthöhe jener Bauten betragen, für die die Baufluchtlinien oder Baulinien

gelten.

(5) Baugrenzlinien sind so festzulegen, dass die auf den jeweiligen und den benachbarten Bauplätzen bestehenden

oder zur Errichtung kommenden Bauten eine ihrem Zweck entsprechende Besonnung und Belichtung erhalten und

die dem Aufenthalt von Menschen dienenden Räume soweit wie möglich vor Lärmeinwirkung geschützt sind.

(6) Für verschiedene Geschoßebenen können Bau.uchtlinien, Baulinien und Baugrenzlinien gesta@elt festgelegt

werden.

(7) Soweit es zur Erhaltung oder der damit im Zusammenhang stehenden Gestaltung eines charakteristischen Orts-

oder Landschaftsbildes erforderlich ist, kann über die Abs. 1 bis 6 hinaus die Lage der Baufronten verbindlich

festgelegt werden (Situierungsbindungen).

In Kraft seit 01.04.2009 bis 31.12.9999
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